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Mit Blick auf den Gesundheits-
fonds und die wachsende staatli-
che Steuerung des Gesundheits-
wesens appellierte Professor Dr.
Jörg-Dietrich Hoppe an die Arzt-
helferinnen und Medizinischen
Fachangestellten, sich gemein-
sam mit den Ärztinnen und Ärz-
ten gut für die Zukunftsaufgaben
zu wappnen. Der Präsident der
Bundesärztekammer und der
Ärztekammer Nordrhein dankte
kürzlich auf einer Festveranstal-
tung zum 45. Jahrestag der Grün-
dung des Verbandes medizini-
scher Fachberufe e. V. (VmF) in
Dortmund den Praxismitarbeite-
rinnen für die gute Zusammenar-
beit in den Arztpraxen. Die Prä-
sidentin des Verbandes, Sabine
Rothe hob hervor, dass sich die
Verbandsmitglieder dem wach-
senden Aufgabenspektrum und

Verband medizinischer Fachberufe feiert
45-jähriges Gründungsjubiläum

der steigenden Verantwortung in
den medizinischen Hilfsberufen
stellen werden. Vor allem Quali-
fizierungs- und Qualitätsansprü-
che stünden im Mittelpunkt der
Verbandsbemühungen. So habe
der VmF gemeinsam mit dem
Hausärzteverband ein 200-Stun-
den-Curriculum zur Qualifizie-
rung Medizinischer Fachange-

stellter speziell für die hausärzt-
liche Praxis und die erweiterte
Übernahme von Aufgaben bei
Hausbesuchen aufgestellt. Die
Bundesärztekammer hat eben-
falls Curricula zur Weiterqualifi-
zierung von Mitarbeiterinnen in
den Praxen erarbeitet, so Rothe.

Am 10. Januar 1963 ist der Be-
rufsverband der Arzthelferinnen
(BdA) als Bundesverband in
Braunschweig gegründet wor-
den. Seit 1980 vertritt er auch die
Interessen der Zahnarzt- und
Tierarzthelferinnen. Die unab-
hängige Gewerkschaft hat sich
2006 in „Verband medizinischer
Fachberufe“ umbenannt. Der
VmF vertritt die Interessen der
Praxismitarbeiterinnen bei Tarif-
verhandlungen und zählt nach
eigenen Angaben derzeit rund
28.000 Mitglieder. bre

Alles über das Nicht-
raucherschutzgesetz 
im Internet

Seit dem 1. Januar 2008 ist
in Nordrhein-Westfalen das
Nichtraucherschutzgesetz
in Kraft. Informationen dar-
über, wo nicht mehr und wo
noch geraucht werden darf,
gibt das Ministerium für 
Arbeit, Gesundheit und 
Soziales des Landes Nord-
rhein-Westfalen auf einer
eigenen Internetseite unter
www.nichtraucherschutz.
nrw.de. bre

Meningokokken-
Impfung

Nachdem in Norditalien um
die Jahreswende neun jun-
ge Menschen an Hirnhaut-
entzündungen und Blutver-
giftungen erkrankt sind, die
durch Meningokokken ver-
ursacht wurden, rät das
Düsseldorfer Centrum für
Reisemedizin (CMR), sich
vor Antritt einer Reise in
die Provinz Treviso ärztlich
beraten zu lassen, ob eine
Impfung gegen Meningo-
kokken der Gruppe C sinn-
voll ist. Das CMR ist ein
Fachinstitut der Thieme
Verlagsgruppe. Die Ständi-
ge Impfkommission (STI-
KO) des Robert Koch-Insti-
tuts empfiehlt seit Mitte
2006 die Meningokokken-
Imfpung für Kinder ab dem
12. Lebensmonat. bre

Der Ergebnisbericht bzw. die
Verbrauchsmeldung im Rahmen
der Qualitätssicherung Hämo-
therapie für 2007 ist zum 1. März
2008 fällig. Die Bundesärztekam-
mer hat im Juli 2000 die „Richtli-
nien zur Gewinnung von Blut und
Blutbestandteilen und zur An-
wendung von Blutprodukten (Hä-
motherapie) gemäß §§ 12 und 18
des Transfusionsgesetzes“ erlassen,
die 11/2005 novelliert wurden.  

Entsprechend den Übergangs-
bestimmungen müssen alle Trans-
fusionsverantwortlichen und -be-
auftragten (TV/TB), die nicht
schon vor Juli 2000 diese Funkti-
on offiziell innehatten, einen 16-
Stunden-Kurs „Fortbildung zur
Qualifikation als Transfusionsver-
antwortlicher/-beauftragter“ und
ggf. eine 2-wöchige Hospitation
nachweisen. Qualitätsbeauftragte
Hämotherapie (QB) werden vom
Träger der Einrichtung benannt
und der Ärztekammer als An-
sprechpartner mitgeteilt.

Qualitätssicherung „Hämotherapie“

Bis zum 1. März jeden Jahres
erstellt der Qualitätsbeauftragte
einen „Ergebnisbericht der Über-
prüfung wesentlicher Bestandtei-
le des Qualitätssicherungssystems
im Bereich der Anwendung von
Blutprodukten.“ Den Bericht er-
hält der Träger der Einrichtung
und die überwachende Stelle der
zuständigen Ärztekammer zur
Kenntnis − in Nordrhein das In-
stitut für Qualität im Gesund-
heitswesen Nordrhein (IQN). Für
Einrichtungen, die unter die 
Sonderregelung 1.6.2.1 der Richt-
linien fallen, sendet der Transfu-
sionsverantwortliche bis zum 
1. März eine Kopie der PEI-Ver-
brauchsmeldung des Vorjahres
an das IQN.

Weitere Informationen: Rheinisches
Ärzteblatt 8/2007, S. 18, im Internet
unter www.aekno.de, Rheinisches 
Ärzteblatt, ÄrzteblattArchiv und
www.iqn.de, Qualitätssicherung in
der Transfusionsmedizin. 

Dr. Norbert Ehren

Gesundheit und Alter

Das Gesund-
heitsministe-
rium in Nord-
rhein-Westfa-
len hat seinen
neuen „Ge-
sundheitsbe-
richt Spezial“
dem Thema
„Gesundheit
und Alter“ 
gewidmet.

Durch den größeren Anteil älterer
Menschen an der Gesamtbevölke-
rung wird sich das Krankheitsspek-
trum verändern und damit werden
neue Anforderungen an die medizi-
nische Versorgung gestellt. Auf rund
40 Seiten wird das komplexe Thema
beleuchtet. Den Gesundheitsbericht
Spezial „Gesundheit und Alter –  
demographische Grundlagen und
präventive Ansätze“ sowie die Ent-
schließung der Landesgesundheits-
konferenz NRW 2007 „Gesundheit
im Alter: Anforderungen einer älter
werdenden Gesellschaft an das Ge-
sundheitswesen“ (siehe auch Seite
15) finden Sie im Internet unter
www.mags.nrw.de. 
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Professor Dr. Jörg-Dietrich Hoppe
auf dem Jubiläum des Verbandes
medizinischer Fachberufe e. V. 
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